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1 EINLEITUNG 

Nach den Vorgaben des BauGB (Baugesetzbuch) müssen im Rahmen der Bauleitplanung die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege be-
rücksichtigt werden. Dazu ist eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden (§ 1 Abs. 6 und 
§ 2 Abs. 4 BauGB). 

Die Ergebnisse dieser Prüfung, insbesondere die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen, sind in dem vorliegenden Um-
weltbericht dargestellt. Die Bearbeitung des Umweltberichtes erfolgt auf der Grundlage des § 2 
Abs. 4 Anlage 1 BauGB und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen und Vorgaben des UVPG 
(Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung). 

Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung (vgl. Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a des 
BauGB).  

1.1 Anlass und Ziel der Planung 

Gemäß dem Landesentwicklungsplan (LEP) 2002 Baden-Württemberg, sollen für die Stromer-
zeugung verstärkt regenerierbare Energien wie Wasserkraft, Windkraft und Solarenergie, Bio-
masse, Biogas und Holz sowie Erdwärme genutzt werden. Nachdem im März 2017 die soge-
nannte Freiflächenöffnungsverordnung durch die Landesregierung verabschiedet wurde, kön-
nen Photovoltaik-Freiflächenanlagen in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten auch auf 
Acker- und Grünlandflächen im Rahmen der Förderung des Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG 2021) errichtet werden. Auf Grundlage des EEG 2021, das zuletzt durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 16.07.2021 (BGBl. I S. 3026) geändert worden ist, und im Zuge der Energie-
wende, beabsichtigt die EnBW Solar GmbH in der Ortsgemeinde Allmendingen, Ortsteil Wei-
lersteußlingen, Alb-Donau-Kreis, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten. 

In diesem Rahmen hat die EnBW Solar GmbH eine geeignete, förderfähige Fläche in All-
mendingen ermittelt und ist bezüglich der Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzun-
gen an die Gemeinde herangetreten. 

Die Gemeinde möchte zur Förderung die vorgesehene Fläche planungsrechtlich sichern und 
beabsichtigt deshalb die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, der zur Rea-
lisierung einer entsprechenden Anlage durch die EnBW Solar GmbH erforderlich ist. 

1.2 Standort und Abgrenzung des Plangebietes 

Der Geltungsbereich der geplanten Solaranlage (Plangebiet) befindet sich innerhalb der Ge-
markung Weilersteußlingen südlich der Ortslagen von Weilersteußlingen und Ermelau, einge-
bettet in Waldflächen. 

Die Eignung einer Fläche für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage ist davon abhängig, 
dass sowohl die Ausrichtung des Geländes als auch die Verschattung durch Vegetationsstruk-
turen dem wirtschaftlichen Betrieb nicht entgegenstehen. Das Gelände ist im nördlichen Teil 
selbst nahezu ebenerdig, fällt nach Süden hin dann doch vergleichsweise stark um mehrere 
Meter ab, sodass die Solareinstrahlung gut ausgenutzt werden kann. In einem kleineren Teilbe-
reich im Westen der Fläche liegen Geländeunebenheiten vor, die für die Nutzung mit Freiflä-
chen-Photovoltaik nur bedingt geeignet sind. Eine Verschattung ist durch einen ausreichenden 
Abstand von mindestens 30 m zu den bewaldeten Nachbarflächen nicht zu erwarten.  

Der etwa 15 ha große Geltungsbereich beinhaltet die Flurstücke Nrn. 289, 290, 291, 293, 300, 
301 und 302 (jeweils vollständig). Das Plangebiet grenzt an folgende Flurstücke an (alle Ge-
markung Weilersteußlingen):  

Im Norden: Flst. Nr. 304 (Wirtschaftsweg) 
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Im Osten: Flst. Nrn. 286, 288 und 304 (Wirtschaftsweg) 

Im Süden und Westen: Flst. Nr. 99 (Wirtschaftsweg) 

Die genaue Lage kann dem nachfolgenden Lageplan entnommen werden. 

 

 

Abbildung 1: Abgrenzung des geplanten Sondergebietes für Photovoltaik (Plangebiet) 

1.3 Inhalte des Bebauungsplans 

Innerhalb des Geltungsbereiches werden mit der Ausweisung eines sonstigen Sondergebiets 
für Photovoltaik ausschließlich Anlagen, die der der Erforschung, Entwicklung, Speicherung 
oder Nutzung der Sonnenenergie dienen, zugelassen. 

Weiterhin wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt. Die max. zulässige Höhe dieser Tische beträgt 
3,50 m. Dazu wird ein Mindestabstand zwischen Zaununterkante und Boden von 20 cm festge-
setzt, um die Durchlässigkeit für Kleinsäuger zu gewährleisten. 

Das festgesetzte sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ wird auf einen 
Zeitraum von maximal 30 Jahren ab Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage beschränkt. Der 
vollständige Rückbau der Anlage ist nach Ablauf des Zeitraumes sicherzustellen. 

1.3.1 Darstellung der bauplanungsrechtlichen Situation (Standort) 

Für das Plangebiet besteht derzeit kein rechtskräftiger Bebauungsplan. 

Im aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Allmendingen / 
Altheim aus dem Jahr 2015 mit der 1. Teilfortschreibung Gewerbe und Anlagen zur regenerati-
ven Energiegewinnung vom 19.03.2021 liegt das Plangebiet bereits innerhalb eines Bereichs 
für Freiflächensolaranlagen. Aufbauend darauf entspricht die Aufstellung eines Bebauungspla-
nes für Freiflächen-Photovoltaikanlagen für das Gebiet den Darstellungen vollumfänglich. 
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Abbildung 2: Darstellung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan (mit 1. Teilfortschreibung) der 
Verwaltungsgemeinschaft Allmendingen / Altheim (2021) 

 

1.3.2 Art, Umfang und Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 

Durch die Aufstellung des Bauleitplans sollen die Voraussetzungen für die Realisierung einer 
festaufgeständerten Photovoltaik-Freiflächenanlage auf einer Fläche von ca. 15 ha mit einer 
Leistung von insgesamt knapp 13 MWP geschaffen werden. Die Moduloberflächen sind nach 
Süden ausgerichtet. 

Die Erschließung erfolgt über die bereits bestehenden befestigten Wirtschaftswege im Norden. 
Innerhalb des Geltungsbereiches werden Zuwegungen zur Trafostation erforderlich, die als teil-
versiegelte (Schotter-)Wege errichtet werden. Darüber hinaus sind Verkabelungen zwischen 
den Modulen und Wechselrichtern und ein Netzanschlusskabel zur Anbindung an den Netzein-
speisepunkt erforderlich. 

Vollversiegelungen  sind nur in geringem Umfang für die Trafostationen erforderlich.  

1.4 Ziele des Umweltschutzes durch Fachgesetze und Fachplanungen  

1.4.1 Fachgesetze 

Innerhalb der Fachgesetze sind für die Schutzgüter Ziele und allgemeine Grundsätze formuliert, 
die im Rahmen der Prüfung aller relevanten Schutzgüter Berücksichtigung finden müssen. Auf-
grund des Umfangs werden die einschlägigen Fachgesetze in Anlage 1 tabellarisch für jedes 
Schutzgut aufgeführt.  

1.4.2 Fachplanungen 

Regionalplan  
Der aktuelle Regionalplan Donau-Iller von 1987 mit inzwischen fünf Teilfortschreibungen (2001 
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bis 2015) befindet sich aktuell in der Gesamtfortschreibung. Der derzeit rechtskräftige Plan von 
1987 mit seinen Teilfortschreibungen trifft für das Plangebiet selbst keine Aussagen. 

Gemäß der Kartendarstellung der Gesamtfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans 
Donau-Iller befindet sich das Plangebiet innerhalb eines großräumigen Vorbehaltsgebietes für 
Erholung, angrenzend an ein Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege. Sonstige 
Festlegungen werden im Entwurfsstand nicht getroffen.  

Generalwildwegeplan 
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines ausgewiesenen Wildtierkorridors (LUBW 2021a). 
Der nächste Wildtierkorridor verläuft östlich im Abstand von etwa 700 m (Korridor von inter-
nationaler Bedeutung).  

 

Abb 3: Lage Wildtierkorridor, unmaßstäblich (Quelle: LUBW 2021a) 

 

Landesweiter Biotopverbund 
Das Plangebiet selbst ist nicht Teil des landesweiten Biotopverbunds. Unmittelbar nordöst-
lich an das Plangebiet angrenzend ist eine Kernfläche des landesweiten Biotopverbunds 
feuchter Standorte ausgewiesen. Der „Weiher Bühlhäule S Ermelau“ ist ein künstlich ange-
legtes Gewässer mit ca. 10 m Durchmesser und vorwiegend flachen Ufern und ist als Röh-
richt und Großseggenried nach BNatSchG geschützt. 

Weitere Biotopverbundflächen liegen deutlich über 500 m nordöstlich beziehungsweise 
südlich und stellen je einen Bestandteil des Biotopverbunds trockener Standorte dar  (vgl. 
Abb. 3). Vorhabenbedingte Auswirkungen auf diese Bereiche sind aufgrund der Entfernung 
nicht zu erwarten. 

Sonderbaufläche 
„Photovoltaik“ 

Wildtierkorridor 
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Abb 4: Landesweiter Biotopverbund, unmaßstäblich (Quelle: LUBW 2021a) 

1.4.3 Internationale Schutzgebiete / IUCN 

Im Folgenden werden die internationalen Schutzgebiete aufgelistet, die in einem räumlichen 
Wirkungszusammenhang zum geplanten Vorhaben liegen. Dafür werden Suchräume definiert, 
in denen grundsätzlich ein Wirkungsbezug vorliegen kann. Im Einzelfall werden zudem weitere 
Schutzgebiete aufgeführt, sofern ein Wirkungszusammenhang über die definierten Suchräume 
hinaus besteht (in Hanglagen, bei Feuchtgebieten flussabwärts, o.ä.). 

Tabelle 1: Internationale Schutzgebiete / IUCN in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet 

Schutzgebietskategorie Suchraum Name Schutzgebiets-
Nr. 

Lage zum 
Plangebiet 

Nationalpark 2.000 m - - - 

Biosphärenreservat 2.000 m Schwäbische 
Alb 

1 Südwestlich, 
300 m  

VSG Vogelschutzgebiet  4.000 m Täler der Mitt-
leren Flä-
chenalb 

7624441 Nordöstlich, 2,3 
km 

FFH Fauna-Flora-Habitat 2.000 m Tiefental und 
Schmiechtal 

7623341 Östlich, 1,4 km 

FFH-Lebensraumtypen 500 m - - - 

 

In der nachfolgenden Abbildung die Lage diese Schutzgebiete im räumlichen Zusammenhang 
dargestellt. 

 

Sonderbaufläche „Photovoltaik“ 

Kernfläche feuchte Standorte 



9 

 

Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „PV-Park Ranberg“ 
der Gemeinde Allmendingen 

 

 

Abb 5: Internationale Schutzgebiete im Umfeld des Plangebiets (Lage rot hervorgehoben), un-
maßstäblich (Quelle: LUBW 2021a) 

1.4.4 Weitere Schutzgebiete 

Wie bei den internationalen Schutzgebieten werden in der Tabelle 2 auch für die nationalen 
Schutzgebiete Suchräume für einen potenziellen Wirkungszusammenhang definiert. Sind dar-
über hinaus Schutzgebiete betroffen, werden diese im Einzelfall ebenfalls aufgeführt. 

Die im Anschluss folgenden Abbildungen zeigen diese Flächen im weiteren und näheren Um-
feld. 

Tabelle 2: Nationale Schutzgebiete in räumlichem Wirkungsbezug zum Plangebiet 

Schutzgebietskategorie Suchraum Name Schutzgebiets-
Nr. 

Lage und Ab-
stand zum 
Plangebiet 

Naturschutzgebiet 1.500 m - - - 

Landschaftsschutzgebiet 2.000 m Allmendingen 4.25.135 Östlich, 450 m 

Ehingen 4.25.140 Südlich, 520 
m 

Naturpark 2.000 m - - - 

Wasserschutzgebiet 1.000 m WSG 6 Umen-
lauh 

425006 Innerhalb 
(Zone III und 
IIIA) 
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Naturdenkmal 500 m Rappenstein 
und Schunter-
höhle 

84250020043 Südlich, 330 
m 

Wacholder-
heide Brand-
berg 

84250330140 Südlich, 500 
m 

Nach § 32 NatSchG und § 30a 
LWaldG gesetzlich geschütz-
tes Biotop 

250 m Weiher Bühl-
häule S Er-
melau 

276244253080 Nördlich, 5 m 

Seggen-Bu-
chenwald S 
Weilersteußlin-
gen 

276234254137 Südlich, 230 
m 

Seggen-Bu-
chenwald im 
Rauhtal 

276234254135 Westlich, 250 
m 

     

 

Abb 6: Nationale Schutzgebiete (ohne WSG) im Umfeld des Plangebiets (Lage rot hervorgeho-
ben), unmaßstäblich (Quelle: LUBW 2021a) 
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2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DES DERZEITIGEN UMWELTZUSTANDES (BA-
SISSZENARIO) 

2.1 Naturschutz und Landschaftspflege 

2.1.1 Fläche 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 15 ha, die landwirtschaftlich genutzt 
wird. Der überwiegende Teil besteht aus Ackerflächen, lediglich im östlichen Teilbereich befin-
det sich ein kleiner Teil als Anschlussstück eines bestehenden Wirtschaftsweges. Zu allen Rich-
tungen grenzen Waldgebiete an. Im Nordwesten liegen angrenzend weitere Landwirtschaftsflä-
chen. Im Osten sowie Südosten grenzen kleinere Inselflächen an, die als Grün- oder Ackerland 
genutzt werden. Entlang der Gebietsgrenzen verlaufen verschiedene Wirtschaftswege, über die 
die Flächen angefahren werden können. 

2.1.2 Boden 

Die Bodenflächendaten des LGRB Baden-Württemberg (LGRB 2021) geben für den überwie-
genden Teil des Geltungsbereichs die Geologische Einheit „Liegende Bankkalk-, Zementmer-
gel- und Hangende Bankkalk-Formation“ (Jura) an. Als Bodenregion wird die „Schwäbische Alb“ 
angegeben, liegt innerhalb des Bodenlandschaft „Albhochfläche“. 

Als Bodentyp haben sich im Plangebiet überwiegend Pararendzinen und Rendzinen aus Kalk-
mergelstein, Mergelstein und toniger Kalkstein der Mergelstetten-Formation des Oberjuras, ent-
wickelt. In kleineren Bereichen kommen kalkhaltiges Kolluvium und Braune Rendzina, Rendzina 
und Braunerde-Rendzina sowie Terra fusca-Rendzina vor. Als Bodenlandschaften werden so-
wohl Albhochflächen mit oberflächennahem Karbonatgestein als auch Hanglandschaften der 
Schwäbischen Alb angegeben. 

Das Gelände fällt insgesamt nach Südosten hin leicht ab. In der Mitte der Fläche hat sich eine 
kleine Senke herausgebildet, so dass sich der tiefste Punkt im Bereich des nach Osten abkni-
ckenden Weges befindet. Die Erodierbarkeit der Böden wird insgesamt als „mittel bis hoch“ an-
gegeben, teilweise ist diese auch gering. 

In der Bodenkarte des LGRB werden für die zur Ermittlung der Bodenwertstufen erforderlichen 
Kriterien wie folgt bewertet: 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit  mittel / 2 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf gering bis mittel / 1,75 

Filter und Puffer für Schadstoffe  hoch / 3 

Gemäß der Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in den naturschutzfachlichen Eingriffsregelung“ 
der LUBW kann die Wertstufe des Bodens mit 2,25 angesetzt werden. 

Nördlich des Plangebiets liegt eine im aktuellen Flächennutzungsplan (siehe oben) gekenn-
zeichnete Altlastenfläche. Diese ist durch einen Wirtschaftsweg vom Geltungsbereich getrennt. 
Im Plangebiet selbst sind bisher keine altlastverdächtigen Flächen/ Altlasten bzw. Verdachtsflä-
chen/ schädliche Bodenveränderungen bekannt. 

2.1.3 Wasser  

Oberflächengewässer 
Im Plangebiet gibt es keine Oberflächengewässer. Südlich verläuft in ca. 500 m Entfernung der 
Riedgraben (Brieltal), das als Gewässer II. Ordnung eine wasserwirtschaftliche Bedeutung be-
sitzt. 

Grundwasser 
Das Plangebiet liegt in der hydrologischen Haupteinheit „Oberjura (Schwäbische Fazies)“, 
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welche ein geringes Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung aufweist. Durch die nach 
Süden ausgerichtete Hanglage entwässert das Gebiet in den o.g. Bach. 

Der überwiegende Teil der Böden im Plangebiet weist Kluft-/ Karstgrundwasserleiter mit mäßi-
ger bis mittlerer Durchlässigkeit und einer mäßigen bis hohen Ergiebigkeit sowie in östlichen 
Teilen Deckschichten mit stark wechselnder Porendurchlässigkeit auf.  

 

2.1.4 Luft/Klima 

Das Plangebiet bildet eine kleine Offenlandfläche umgeben von Wäldern. Die Wirkung als Frei-
land-Klimatop ist dadurch begrenzt, die Kaltluftproduktion insgesamt eher gering. Aufgrund der 
angrenzenden Waldflächen liegt das Plangebiet stark im Einflussbereich eines Waldklimatops, 
welches sich durch stark gedämpfte Tagesgänge der Lufttemperatur und -feuchte sowie durch 
eine hohe Frischluftproduktion auszeichnet. Durch die hohe Oberflächenrauigkeit im Stammbe-
reich findet hier jedoch nur ein geringer Luftabfluss statt.  

Aufgrund der Lage im Regenschatten der Kuppenalb liegen die Niederschläge mit 700 bis 800 
mm im Jahr im mittleren Bereich (LANDESARCHIV BADEN-WÜRTTEMBERG 2021). 

Durch das leichte Südgefälle in den südlich angrenzenden Wald, wobei hier das Tal des Ried-
graben folgt, fließt eventuell entstehende Kaltluft in unbewohnte Waldflächen. Aus diesem 
Grund ist die Bedeutung für das Siedlungsklima sehr gering.  

Die Globalstrahlung, das heißt die mittlere jährliche Sonneneinstrahlung liegt im gesamten 
Plangebiet laut den Daten des Deutschen Wetterdienstes von 1981 bis 2000 und Daten des Sa-
telliten METEOSAT von 1986 bis 2000, darstellt in LUBW (2020a), bei 1.115 kWh/m². 

2.1.5 Tiere 

Durch die ackerbauliche Nutzung des überwiegenden Teils des Plangebietes ist das Habitatpo-
tenzial und das Vorkommen von Tieren und vor allem besonders geschützten Arten einge-
schränkt. Insgesamt sind im Bereich der Ackerflächen weit verbreitete und häufigen Arten zu 
erwarten, die insgesamt als unempfindlich gegenüber einer PV-Freiflächenanlage einzustufen 
sind. 

Das beiliegende avifaunistische Gutachten belegt für die Vögel diese Einschätzung. So konnten 
keine Feldvögel im Planungsgebiet als Brutvogel nachgewiesen werden. Die erfassten Arten 
sind vor allem an Wald und Gehölze gebunden, die durch die Planung nicht beeinflusst werden. 

Das Artenpotenzial von Insekten, wie Schmetterlinge, Käfer oder Wildbienen ist im Bereich der 
Ackerflächen ebenfalls stark eingeschränkt, so dass hier keine geschützten oder seltenen Arten 
zu erwarten sind. Für Insekten bieten ausschließlich die wenigen Grünlandbereiche im Plange-
biet Habitatpotenzial. Aufgrund der Nutzungsintensität und dem daraus resultierenden Intensiv-
grünland kann ein Vorkommen von besonders geschützten Arten mit hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen werden.  

Die angrenzenden Waldbereiche und Waldränder können Lebensraum für die Waldeidechse 
bieten, für die innerhalb des TK-Blattes Nr. 7624 (Schelklingen) Nachweise vorliegen. Ein Vor-
kommen von Individuen im Bereich der Ackerflächen kann aber weitegehend ausgeschlossen 
werden. Für weitere Reptilien, die innerhalb des o.g. TK-Blattes nachgewiesen sind (Blind-
schleiche und Zauneidechse), bietet das Plangebiet und die unmittelbar angrenzenden Struktu-
ren keine ausreichendes Habitatpotenzial, das ein Vorkommen dieser Arten erwarten lässt. 

Für Amphibien geeignete Laichgebiete, d.h. temporäre oder perennierende Gewässer weist das 
Plangebiet nicht auf. Ein Vorkommen von besonders geschützten Arten kann deshalb mit hin-
reichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Das angrenzende Feuchtbiotop ist räumlich und 
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strukturell deutlich von Plangebiet getrennt, so dass ein Vorkommen von den dort zu erwarten-
den Arten innerhalb der Ackerflächen ausgeschlossen werden kann. 

Vorkommen von Vertretern der Artengruppen Knochenfische und Rundmäuler, Krebse, Weich-
tiere und Libellen können aufgrund fehlender Gewässerlebensräume im Plangebiet und in sei-
nem Umfeld ausgeschlossen werden. Damit findet keine Beeinträchtigung dieser Artengruppen 
statt.  

Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG 
Auf den besonderen Artenschutz wird unter Punkt gesondert und ausführlich eingegangen.- 

Umwelthaftung nach § 19 BNatSchG 
Zusätzlich zum besonderen Artenschutz sind vor dem Hintergrund eines möglichen Umwelt-
schadens nach § 19 Abs. 1 BNatSchG auch die Tierarten betrachtungsrelevant, die ausschließ-
lich in FFH-Anhang II (und nicht gleichzeitig auch in FFH-Anhang IV) aufgeführt sind. 

Als relevante Arten des FFH-Anhangs II, die nicht gleichzeitig auch in Anhang IV aufgeführt 
werden, kommen in den TK-Messtischblättern nur die Spanische Flagge (Callimorpha quadri-
punctaria) sowie die Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale) vor (LUBW 2020b, STAATLICHES 

MUSEUM FÜR NATURKUNDE KARLSRUHE 2020) vor.  

Die Spanische Flagge besiedelt eine Vielzahl an Lebensräumen: „Struktur- und blütenreiche 
sonnige Lebensräume mit einem kleinräumigen Wechsel von schattigen Gebüschen, Stauden-
fluren, Säumen und Magerstandorten werden [dabei] bevorzugt“ (LfU 2014). Die Art besiedelt 
jedoch auch Säume an Waldwegen und Waldrändern sowie Randbereiche von Magerrasen mit 
Hochstaudenfluren (LUBW 2020b). Ein Vorkommen im Plangebiet kann aufgrund der intensiven 
Nutzung und dem Fehlen von geeigneten Strukturen im Plangebiet ausgeschlossen werden.  

Die Helm-Azurjungfer benötigt gut besonnte kleine Gewässer (Bäche, Gräben, Rinnsale). Auf-
grund der Nutzungsstruktur im Plangebiet (ausschließlich intensiv genutzte Acker- und Grün-
landflächen) kann das Vorkommen dieser Art innerhalb des Geltungsbereiches hinreichend si-
cher ausgeschlossen werden. Beeinträchtigungen sind deshalb nicht zu erwarten.  

2.1.6 Pflanzen 

Das Plangebiet wird zu 95% als Ackerfläche genutzt. Hier ist aufgrund der intensiven Bewirt-
schaftung und durch den Einsatz von Herbiziden und Düngemitteln nicht mit einer wertvollen 
Florenausstattung zu rechnen. Hier sind lediglich ubiquitäre Ackerbegleitarten zu erwarten.  

Die restlichen 5% der Fläche (etwa 0,75 ha) liegen im südöstlichen Bereich und werden als 
Grünland intensiv bewirtschaftet. Das Grünland kann somit als Intensivgrünland eingestuft wer-
den. Seltene oder geschützte Arten sind hier nicht zu verzeichnen.  

Als Potenzielle Natürliche Vegetation wird in LUBW (2020a) ein Waldgersten-Buchenwald, ört-
lich Waldmeister-Buchenwald oder Seggen-Buchenwald der Albhochfläche angegeben.  

Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG 
Auf den besonderen Artenschutz wird unter Punkt gesondert und ausführlich eingegangen.- 

Umweltschaden nach § 19 Abs. 1 BNatSchG 
In Baden-Württemberg kommen laut LUBW (2020b) vier Moosarten des FFH-Anhangs II vor: 
Das Grüne Koboldmoos (Buxbaumia viridis), das Grüne Besenmoos (Dicranum viride), das Fir-
nisglänzende Sichelmoos (Hamatocaulis vernicosus) und das Rogers Goldhaarmoos (Orthotri-
chum rogeri). Von diesen Arten liegen nur für das Grüne Besenmoos Nachweise im betreffen-
den TK-Messtischblatt 8119 vor (LUBW 2020c, ZENTRALSTELLE DEUTSCHLAND 2020).  

Das Grüne Besenmoos wächst auf Laubbäumen überwiegend in alten Waldbeständen und be-
nötigt eine hohe Luftfeuchtigkeit oder Bodenfeuchte. Da im Plangebiet keine Baumbestände 
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vorhanden sind, kann ein Auftreten dieser Art hier mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden.  

2.1.7 Biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt des Plangebietes ist aufgrund der ackerbaulichen Nutzung insgesamt 
als gering einzustufen. Durch das mit der ackerbaulichen Nutzung verbunden Ausbringen von 
Düngemittel und Pestiziden ist das Artenspektrum begrenzt. 

Die angrenzenden Waldflächen und insbesondere die Randbereiche weisen hier ein deutlich 
höheres Artenpotenzials auf. Vor allem innerhalb des nördlich angrenzenden Feuchtbiotops 
sind wassergebundene und -liebende Arten und damit einer höhere Artenvielfalt zu erwarten 

2.1.8 Landschaft und Erholung 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Großlandschaft „Schwäbische Alb“ und im Naturraum „Mitt-
lere Flächenalb“. Dieser südöstliche Streifen der Schwäbischen Alb ist durch weiträumige Hoch-
platten über teilweise tief eingeschnittenen Kerbtälern geprägt. Mit schwacher Neigung dacht 
sich die Hochfläche von rd. 650-750 m über NN zur Donau ab – auf 510 m über NN bei Sigma-
ringen und 470 m über NN bei Ulm. 

Das Gebiet liegt am südlichen Rand eines ackerbaulich genutzten und nach Süden leicht abfal-
lenden Plateaus um Weilersteußlingen, das in das südlich angrenzende Kerbtal des Riedba-
ches abfällt. Die Höhendifferenz beträgt hier bis zu 70 m, die teilweise steilen Talhänge sind be-
waldet, wobei sich die Waldflächen teilweise bis über den Rand der Hänge erstrecken. Daraus 
resultieren Waldflächen, die das Plangebiet fast vollständig umgeben. 

Aufgrund der angrenzenden Waldflächen und der topographischen Situation ist das Plangebiet 
von der umgebenden Landschaft kaum einsehbar. Sichtbeziehungen zu einzelnen Bereichen 
des Gebietes sind von den höher gelegenen Bereichen um Weilersteußlingen vorhanden 

Die Fläche, auf der die PV-Freiflächenanlage errichtet werden soll, weist aufgrund der acker-
baulichen Nutzung und der vergleichsweise großen Schläge keine besondere Bedeutung für die 
Erholungsnutzung aus. Der weitere Landschaftsbereich hat durch seine abwechslungsreiche 
Landschaftsstruktur aus Waldflächen, Kerbtälern und offenen Landschaftsbereichen insgesamt 
eine hohe Bedeutung für die Naherholung. Entlang der Täler gibt es verschiedene Wander-
wege, die teilweise auch bis in die höheren Lagen bei Weilersteußlingen führen. Vor allem der 
nördlich und östlich des Gebietes zwischen Weilersteußlingen und Allmendingen bzw. Ehingen 
verlaufende Wirtschaftsweg ist Teil des ausgewiesenen Wanderweges „Lutherische Berge / 
Kätheren Küche“ und wird häufig von Wanderern und Radfahrern genutzt.  

2.2 Mensch und seine Gesundheit 

Besondere Vorbelastung oder sonstige das Schutzgut Mensch betreffende Ausgangsbedingun-
gen sind in dem landwirtschaftlich genutzten Bereich nicht vorhanden. 

2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- oder sonstige Sachgüter sind innerhalb des Plangebietes nicht bekannt.  

2.4 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde voraussichtlich auch längerfristig die landwirtschaftli-
che Nutzung der Fläche stattfinden. Die mit dieser Nutzung verbundene und übliche Verwen-
dung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie die damit verbundenen Wirkungen und Be-
lastungen von Boden, Wasser, Tieren und Pflanzen bliebe unverändert. 
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3 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN BEI 
DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

3.1 Bau-, betriebs- und anlagebedingte Auswirkungen 

Die ARGE Monitoring PV-Anlagen (2007) hat die bau-, betriebs- und anlagebedingten Auswir-
kungen von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in folgender Tabelle zusammengefasst: 

Tabelle 3: Generelle Wirkfaktoren bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen (ARGE MONITORING PV-
ANLAGEN 2007, S. 14) 

 

 

Die Flächeninanspruchnahme und damit auch die Bodenversiegelung wird durch die geplanten 
Punktfundamente der Module auf ein Minimum reduziert und damit fast ausschließlich durch 
kleinflächige (Teil-)Versiegelungen für den Bau von Trafostationen, Betriebsgebäuden und Zu-
wegungen bestimmt. 

Durch die Umwandlung der Ackerflächen in Grünland findet eine Verringerung der Erosionsnei-
gung im Gebiet statt. Der Bodenabtrag und damit verbundene Bodenerosion bleiben durch die 
geringe Versiegelung ebenfalls gering. 

Das Maß der betriebsbedingten Schadstoff- und Lärmemissionen ist sehr gering und liegt laut 
ARGE MONITORING PV-ANLAGEN (2007) im Regelfall unterhalb der Erheblichkeitsschwelle. 
Elektrische und magnetische Strahlungen, die durch den Betrieb der Anlage entstehen, sind nur 
sehr lokal messbar und unterschreiten die maßgeblichen Grenzwerte der BImSchV in jedem 
Fall deutlich. 

Durch Reflexionen des Sonnenlichts an den Moduloberflächen kann es bei Photovoltaik-Freiflä-
chenanlagen ggf. zu Blendwirkungen auf Verkehrsstraßen und in benachbarten Ortslagen kom-
men. Durch die angrenzenden Waldflächen und die nördlich liegenden Ortslagen mit Sichtbe-
ziehungen zur geplanten Anlage können Blendungen ausgeschlossen werden. 
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3.2 Art und Menge von Emissionen, Abfällen und Abwässern 

Während des Baus der geplanten PV-Anlage fallen vor allem Staub- und Lärmemissionen an 
und es kommt zu Erschütterungen. Anlagebedingt kommt es bei direkter Sonneneinstrahlung 
voraussichtlich zu Lichtemissionen durch Spiegelung und Lichtreflexionen an den Moduloberflä-
chen, die allerdings auf den unmittelbaren Nahbereich der Anlage beschränkt sind. 

Während des Betriebs der PV-Anlage beschränken sich die Emissionen auf zu vernachlässi-
gende elektromagnetische Strahlungen im direkten Umfeld der Anlage. In der Regel fallen bei 
PV-Anlagen betriebs- und anlagebedingt keine Abwässer an. Lediglich bei Wartungs- und Rei-
nigungsarbeiten können ggf. wassergefährdende Stoffe in die Umwelt gelangen, sofern Reini-
gungsmittel zur Abwendung kämen.  

Die Versickerung des Oberflächenwassers erfolgt vor Ort und über die belebte Bodenschicht. 

3.3 Naturschutz und Landschaftspflege 

3.3.1 Fläche 

Bei der geplanten PV-Freiflächenanlage werden insgesamt etwa 15 ha für die Produktion von 
Solarenergie genutzt und für einen Zeitraum von maximal 30 Jahren mit Photovoltaik-Modulen 
überstellt. Allgemein führen PV-Freiflächenanlagen durch den vergleichsweise geringen Versie-
gelungsgrad und die befristete Nutzungsdauer zu keinem dauerhaften Verlust von Freiflächen 
und deren Funktionen.  

Für die geplanten PV-Anlage werden Flächen herangezogen, die durch die angrenzenden 
Waldflächen kaum einsehbar sind. Damit wird eine optische Zerschneidung der freien Land-
schaft vermieden. Eine räumliche Zerschneidung der Landschaft findet durch die Umzäunung 
der Anlage statt, die vorhandenen Wege bleiben aber frei und weiterhin nutzbar. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung für das Schutzgut Fläche ist daher nicht zu erwarten.  

 

3.3.2 Boden 

Die Überbauung und Versiegelung des Bodens findet bei der PV-Freiflächenanlage in verhält-
nismäßig kleinem Umfang statt. Die Aufstellung der Modultische erfolgt i.d.R. mittels Ramm-
pfosten ohne Fundamente. Die natürliche Ertrags-, Speicher-, Puffer- und Filterfunktion des Bo-
dens wird somit nur unwesentlich gestört. In Bereichen mit Vollversiegelung (Trafostationen) ge-
hen die Bodenfunktionen kleinflächig vollständig, in teilversiegelten Bereichen (bspw. geschot-
terte Zuwegung) teilweise verloren.  

Während der Bauphase kommt es durch das Einbringen von Erdkabeln zu kleinflächigen Bo-
denumlagerungen. Durch die Befahrung mit Baumaschinen wird der Boden lokal verdichtet.  

Mit der Realisierung der Photovoltaikanlage ist auf den bisherigen Ackerflächen die Anlage von 
Grünland vorgesehen. Damit geht eine Reduzierung der Pestizid- und Nährstoffeinträge einher. 
Zudem wird der Boden durch die Ausbildung einer dauerhaft geschlossenen Grasnarbe besser 
vor Erosion geschützt.  

Die Beeinträchtigungen des Schutzguts Boden sind im Verhältnis zur Gesamtfläche des Vorha-
bens gering und damit nicht erheblich. Teil- und Vollversiegelungen sind jedoch als Eingriff zu 
bewerten und im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung entsprechend zu bilan-
zieren. 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen (s. Kapitel 5) 

- Anfallende Bodenaushub- und Bauschuttmassen sind entsprechend den abfall- und bo-
denschutzrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten bzw. 
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zu entsorgen. Sollten sich bei Baumaßnahmen umweltrelevante Hinweise (z.B. geruchli-
che/ visuelle Auffälligkeiten) ergeben, ist die zuständige Behörde zu informieren. 

- Beschränkung der Bebauung und Versiegelung auf das unbedingt notwendige Maß für 
Fundamentfläche, Nebenanlagen und Zufahrt. 

- Anlage von Erschließungsanlagen (Wege, Wendeflächen, etc.) als Schotterstraßen mit 
wasserdurchlässigem Belag 

- Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu be-
rücksichtigen. 

- Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. 
DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen.  

 

3.3.3 Wasser  

Oberflächengewässer 
Die Oberflächengewässer in der weiteren Umgebung des Geltungsbereichs werden nicht über-
plant und weisen ausreichend Abstand auf, um nicht beeinträchtigt zu werden. Hochwasser-
schutzanlagen oder gesetzliche Überschwemmungsgebiete liegen nicht innerhalb des Gel-
tungsbereichs oder im nahen Umkreis und werden damit nicht beeinträchtigt. 

Durch die Überdeckung der Fläche mit PV-Anlagen wird das Abflussverhalten des Regenwas-
sers leicht verändert: Das Niederschlagswasser wird von den Modulen kurzzeitig abgefangen 
und fließt anschließend zwischen den einzelnen Solarpanels innerhalb eines Moduls sowie ver-
stärkt an der unteren Modulkante ab. Von einer Austrocknung des Bodens unterhalb der Mo-
dule sowie verstärkter Erosion durch gesammelten Abfluss ist nur in geringfügigem Maß auszu-
gehen.  

Durch die Umwandlung von Ackerflächen in Grünland erhöht sich in diesen Bereichen das Re-
tentionsvermögen des Bodens. Eine erhebliche Beeinträchtigung von Oberflächengewässern 
und Retention kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen: 

- Eine Reinigung der Moduloberflächen darf nur mit Wasser ohne den Zusatz von Reini-
gungsmitteln, Tensiden oder ähnlichem oder unter der Maßgabe, dass mit Reinigungs-
mitteln versetztes Wasser komplett aufgefangen und fachgerecht über eine Kläranlage 
entsorgt wird, erfolgen. 

- Das anfallende Regenwasser ist vor Ort zu versickern. 

 

Grundwasser 
Das anfallende Oberflächenwasser wird vor Ort und dezentral über die belebte Bodenschicht 
versickert. Damit kommt es zu keiner Beeinträchtigung der Grundwasserneubildung.  

Das Gebiet befindet sich innerhalb der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes „Umenlauh“. 
Die Bestimmungen der Wasserschutzgebietsverordnung vom 01.10.2017 sind zu beachten. Bei 
der Berücksichtigung der Vorgaben durch die o.g. Verordnung und der üblichen Praxis bei Bau 
und der Wartung von PV-Freiflächenanlagen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu er-
warten. Weitere stoffliche Emissionen sind durch die Anlage und den Betrieb von PV-Anlagen 
nicht zu erwarten (ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007).  

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Grundwassers kann mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden. 
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3.3.4 Luft/Klima 

Durch die Aufnahme von Sonnenenergie heizen sich die PV-Module und im geringen Maß auch 
die metallischen Trägerkonstruktionen auf. Dadurch kann es im Hochsommer zu veränderten 
Luftströmungen im Nahbereich der Anlage kommen. Auswirkungen auf das großräumige Klima 
sind dadurch jedoch nicht zu erwarten (ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007). Durch die Er-
zeugung von Energie mithilfe von Photovoltaik wird vielmehr CO2 eingespart, was sich positiv 
auf das globale Klima auswirkt.  

Aufgrund der Überdeckung des Grünlands mit Modulflächen kommt es zudem zu einer Verän-
derung der bodennahen Lufttemperaturen. Dadurch reduziert sich die nächtliche Kaltluftproduk-
tion im Plangebiet. Der Abfluss der Kaltluft kann zudem durch die Modulkonstruktionen behin-
dert werden. Da das Plangebiet jedoch keine klimatische Ausgleichsfunktion für wärmebelas-
tete Gebiete besitzt, sind keine negativen Auswirkungen auf das lokale Klima und die Luft im 
Plangebiet und in der angrenzenden Umgebung zu erwarten.  

Baubedingt kann es kurzzeitig zu Staubentwicklung kommen. Diese Beeinträchtigung ist ver-
gleichbar mit der Bewirtschaftung von Ackerland, zudem nur temporär begrenzt und damit nicht 
erheblich.  

Die Planung führt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Klima.  

 

3.3.5 Tiere 

Durch die geplante Bestückung der Flächen mit PV-Modulen findet eine technische Überprä-
gung von Lebensräumen für Tiere statt. Für Tiere, bei denen bei vertikalen Konstruktionen kein 
Gewöhnungseffekt eintritt, kann die Planung zu einem Verlust der Lebensräume durch Meide-
verhalten führen. Dies ist vor allem für manche Brutvogelarten des Offenlands bekannt (z.B. 
Feldlerche). Gemäß dem beiliegenden faunistischen Gutachten wurden die Arten innerhalb des 
Plangebietes nicht nachgewiesen, so dass es hier zu keinen Beeinträchtigungen kommt. 

In den angrenzenden Gehölzstrukturen wurden Brutvögel wie z.B. Mittelspecht, Mäusebussard 
oder Goldammer nachgewiesen. Da in die angrenzenden Gehölze nicht eingegriffen wird, sind 
Beeinträchtigungen dieser Arten nicht zu erwarten. Beeinträchtigungen der Arten in dem be-
nachbarten Feuchtbiotop können durch die unterschiedlichen Lebensraumansprüche gegen-
über den Ackerflächen ebenfalls ausgeschlossen werden. 

Grundsätzlich ist durch die Entwicklung von Grünland unterhalb der Module mit einer Verbesse-
rung der Habitatfunktion für Tiere im Plangebiet zu rechnen. Dies betrifft vor allem die aktuell als 
Acker genutzten Flächen. Durch entsprechende Bewirtschaftungsvorgaben können PV-Flächen 
zu wertvollen Nahrungs- und Lebensräumen entwickelt werden. Dies gilt beispielsweise für In-
sekten, Fledermäuse und viele Vogelarten.  

Durch die Umzäunung der Anlage kann es durch Zerschneidung zu einer Beeinträchtigung von 
Lebensraumverbünden und Wanderkorridoren von Tieren kommen. Eine Umgehung der Fläche 
ist jedoch vor allem für größere Tiere grundsätzlich möglich. Zur Minimierung der allgemeinen 
Trennwirkungen wird darüber hinaus die Umzäunung durch einen Mindestabstand zwischen 
Zaununterkante und Boden von 20 cm so gestaltet, dass vor allem Klein- und Mittelsäuger die 
Flächen weiterhin queren können. 

Vermeidungsmaßnahme: 

• Zwischen Zaununterkante und Boden ist ein Abstand einzuhalten, um Klein- und Mittel-
säugern die Durchquerung der Fläche zu ermöglichen.  
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3.3.6 Pflanzen 

Unterhalb der Modulflächen im Plangebiet ist bei Umsetzung des Vorhabens die Entwicklung 
bzw. der Erhalt von Grünland geplant. Im Bereich der Ackerflächen ist daher grundsätzlich mit 
einer Verbesserung des Habitatpotenzials zu rechnen. Bei einer entsprechend extensiven Be-
wirtschaftung des Grünlands können sich hier u.U. auch seltenere Arten ansiedeln.  

Das Intensivgrünland in der südöstlichen Teilfläche wird sich bei Aufgabe der intensiven Nut-
zung und einer reduzierten Mahd voraussichtlich zu einer artenreicheren Fettwiese mittlerer 
Standorte entwickeln. Entsprechend ist auch hier eine Verbesserung des Habitatpotenzials zu 
erwarten. 

Mit Beeinträchtigungen des Schutzguts Pflanzen ist deshalb insgesamt nicht zu rechnen, es 
sind vielmehr Verbesserungen beim Habitatpotenzial und Arteninventar zu erwarten.  

Vermeidungsmaßnahmen: 

• Bei der Grünlandbewirtschaftung ist auf den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmit-
teln vollständig zu verzichten.  

 

3.3.7 Biologische Vielfalt 

Die Bedeutung des Plangebiets für die biologische Vielfalt ist aufgrund der größtenteils intensi-
ven Nutzung gering. Die Überbauung mit PV-Modulen geht einher mit einer Entwicklung der 
Flächen zu extensivem Grünland (s. Maßnahme M 1). Zusätzlich kommt es durch unterschiedli-
che Licht-, Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse unterhalb der Module zur Ausbildung ei-
nes kleinstrukturierten Lebensraummosaiks, das zu einer Diversifizierung der Artenzusammen-
setzung beiträgt. Dieses wird ergänzt durch die großräumigere Strukturierung der Landschaft 
durch die partielle Eingrünung der PV-Anlage mit Gehölzen im nördlichen und östlichen Rand-
bereich. Es ist davon auszugehen, dass sich das Lebensraumpotenzial für Tiere und Pflanzen 
deutlich erhöht und die Artenvielfalt steigt.  

 

3.3.8 Landschaft und Erholung 

Die das Plangebiet umgebende Landschaft weist eine hohe Bedeutung für die siedlungsnahe 
und auch regionale Erholung sowie den naturgebundenen Tourismus auf. Dies wird durch die 
Ausweisung als „Vorbehaltsgebiet für Erholung“ im aktuellen Regionalplanentwurf hervorgeho-
ben. Durch die PV-Anlage entsteht ein technisches Bauwerk entlang eines ausgewiesenen 
Wanderweges.  

Die Auswirkungen auf die Landschaft sind ausschließlich visuell, da die Anlage keine beein-
trächtigenden Emissionen (Lärm, Staub oder andere Schadstoffe) erzeugt. Die visuellen Wir-
kungen auf die angrenzenden Landschaftsbereiche sind durch die Waldflächen, die den Stand-
ort umgeben insgesamt gering. Erhebliche Beeinträchtigungen sind für den an der Anlage vor-
beiführenden Wanderweg festzustellen, da von hier aus die technischen Elemente der PV-Frei-
flächenanlage direkt einsehbar sind. 

Hier kann eine durchgehende Eingrünungen der PV-Anlage den direkten Blick auf die gerade 
im Nahbereich deutlich prägenden Gestellkonstruktionen und PV-Module unterbrechen und die 
PV-Anlage damit besser in die Landschaft einbinden. Eine vollständige Eingrünung erscheint 
aufgrund der angrenzenden Waldflächen und der damit unterbrochenen Sichtbeziehungen zu 
den angrenzenden Landschaftsbereichen nicht erforderlich. 

Die geplante Eingrünung der PV-Anlage im Norden und Nordosten führt zu einer besseren Ein-
bindung der Anlage in die Landschaft und vermindert die Einsehbarkeit von nördlichen Land-
schaftsbereichen und vom angrenzenden Wanderweg. Entsprechend sind folgende Maßnah-
men vorzusehen:  
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- Eingrünung der Anlage mit Gehölzen am nordöstlichen Plangebietsrand innerhalb der im 
Plan gem. § 9 (1) Nr. 25 a festgesetzten Flächen 

 

3.3.9 Mensch und seine Gesundheit 

Aufgrund des ausreichenden Abstands zur nächstgelegenen Wohnbebauung sind in der Bau-
phase der PV-Anlage keine Beeinträchtigungen (Lärm, Staub, Erschütterung) für die Anwohner 
zu erwarten.  

Von Photovoltaikanlagen gehen keine Lärm-, Schadstoff oder Staubemissionen aus, wodurch 
durch Errichtung einer PV-Anlage keine Belastungen auf die Anwohner und das Gebiet 
nutzende Erholungssuchende entstehen. Eine Beeinträchtigung der nächstgelegenen 
Ortschaften durch Blendwirkungen ist durch die Entfernungen und die nördliche Lage 
ausgeschlossen.  

Beeinträchtigungen des Schutzguts Mensch und seine Gesundheit können ausgeschlossen 
werden.  

 

3.4 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter sind durch die Planung nicht betroffen. 

3.5 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen bestehen zwischen allen Schutzgütern. Die abiotischen Faktoren Boden, 
Wasser und Klima bilden die Grundlage für die Ausbildung des Schutzgutes Landschaft. Der 
Mensch prägt und gestaltet durch sein Handeln die Landschaft erheblich mit und schafft Kultur-
landschaften mit Kulturgütern. Jede Landschaft beherbergt eine für sie typische Flora und 
Fauna. Die Landschaft als Ergebnis des Zusammenspiels der abiotischen Schutzgüter, der 
Flora und Fauna und des Menschen bildet gleichzeitig eine wichtige Grundlage für die mensch-
liche Erholung. 

Bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind grundsätzlich folgende Wechselwirkungen zu berück-
sichtigen: 

• Flächenverbrauch und Bodenveränderung durch Bodeninanspruchnahme und Verän-
derungen des Niederschlagsverhaltens, 

• Zerschneidung und Barrierewirkung für Tiere durch den notwendigen Zaun um die be-
plante Fläche, 

• Veränderung der Vegetation auf der Fläche des Solarparks durch Überschattung, und 
Überbauung, 

• Visuelle Wirkungen auf die Tierwelt und das Landschaftsbild, 

• Kleinklimatische Veränderungen des Nahbereichs um die Anlagen. 

• Visuelle Effekte auf das Landschaftsbild und damit auf den Menschen und den Touris-
mus 

Die Folgen und die Art der Berücksichtigung dieser Wechselwirkungen sind bei den einzelnen 
Schutzgütern in den entsprechenden vorangegangenen Unterkapiteln aufgeführt.  

3.6 Erneuerbare Energien und sparsame Nutzung von Energie 

Durch das geplante Vorhaben soll lokal und nachhaltig regenerative Energie erzeugt werden. 
Der Bebauungsplan trägt damit zur Erreichung der Umweltziele der Europäischen Union und 
des Landes durch die Nutzung erneuerbarer Energien bei.  



21 

 

Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „PV-Park Ranberg“ 
der Gemeinde Allmendingen 

3.7 Kumulationswirkungen mit benachbarten Plangebieten 

Es liegen keine Informationen zu weiteren geplanten Vorhaben in der Umgebung des Plange-
biets vor, mit denen es zu Kumulationswirkungen kommen könnte. 

3.8 Betroffenheit von Schutzgebieten 

Schutzgebiete sind innerhalb der Fläche und im näheren Umkreis nicht betroffen. Das nördlich 
angrenzende und geschützte Biotop und räumlich und strukturell ausreichend von den Ackerflä-
chen getrennt, so dass hier keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Durch die extensive 
Nutzung des Grünlandes und dem Ausbleiben von Düngung und Pestizideinsatz, können sich 
vielmehr die allgemeinen Bedingungen für das Feuchtbiotop verbessern. 

3.9 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen 

Im Folgenden werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt sowie das Maß eventu-
eller Beeinträchtigungen verkürzt und zusammenfassend dargestellt. Detailliertere Ausführun-
gen sind in den jeweiligen vorangegangenen Kapiteln nachzulesen. 

Tabelle 4: Umweltrelevante Auswirkungen des geplanten Vorhabens 

Schutzgut Projektwirkung Beeinträchtigung Geplante Maßnahmen 

Fläche Temporäre Inan-
spruchnahme von 
etwa 15 ha Freiflä-
che, Umzäunung 

Nicht erheblich: tem-
porärer Flächenver-
lust für die Landwirt-
schaft 

Beweidung möglich 

Boden Überdeckung der 
Fläche mit Modulen, 
einzelne Versiege-
lungen 

Kleinflächige (Teil-) 
Versiegelungen 

Umwandlung der Ackerflä-
chen in Grünland 

Wasser Umgang mit wasser-
gefährdenden Stof-
fen,  

Nur erheblich bei un-
sachgemäßer Ver-
wendung bzw. Um-
gang mit wasserge-
fährdenden Stoffen 

Sorgfältiger Umgang mit 
wassergefährdenden Stof-
fen bei Wartung und Reini-
gung; Beachtung der Ver-
ordnung zum Wasser-
schutzgebiet  

Luft/Klima  Bodenüberdeckung, 
regenerative Ener-
giegewinnung 

Nicht erheblich: ge-
ringfügige lokalkli-
matische Verände-
rungen 

- 

Tiere Flächenentzug 
durch Umzäunung 

Nicht erheblich: 
keine europäisch ge-
schützten Arten be-
troffen 

Schaffung einer Durch-
gängigkeit für Klein- und 
Mittelsäuger durch Zaun-
abstand zum Boden 

Pflanzen Entwicklung/Erhalt 
von Grünland 

Keine: Verbesse-
rung der Habitat-
funktion, Möglichkei-
ten zur Entwicklung 
wertvoller Biotop-
standorte 

Entwicklung von extensi-
vem Grünland, Einsaat 
von artenreichem Grün-
land, Verzicht auf Dün-
gung und Pflanzenschutz-
mittel 
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Biologische Viel-
falt 

Entwicklung/Erhalt 
von Grünland, Struk-
turanreicherung 
durch Eingrünung. 

Keine: Erhöhung der 
Artenvielfalt 

- 

Mensch und 
seine Gesundheit 

Baubedingte Emissi-
onen (Staub, Lärm, 
Erschütterung), Re-
flexionen des Son-
nenlichts 

Nicht erheblich: 
Temporäre unerheb-
liche Belastung wäh-
rend der Bauphase 
im nahen Umfeld.  

Aufständerung der Module 
zur Vermeidung von Blen-
dungen in Richtung Sied-
lungsbereiche. 

Kultur- und sons-
tige Sachgüter 

- Keine Anzeige-, Erhaltungs- und 
Ablieferungspflichten gem. 
§ 20 DSchG 

Landschaftsbild technische Überprä-
gung der Landschaft 

Erheblich: Reduzie-
rung der Land-
schaftsbildqualität in 
einer Landschaft mit 
Funktion für die Er-
holung, Beeinträchti-
gung von Sichtbe-
ziehungen entlang 
von Wanderwegen 

Eingrünungen im Norden 
und Nordosten entlang 
des Wanderweges 
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4 BERÜCKSICHTIGUNG DES BESONDEREN ARTENSCHUTZES NACH § 44 
BNATSCHG 

In § 44 BNatSchG werden die für den Artenschutz auf nationaler Ebene wichtigsten Verbotstat-
bestände festgelegt, die in Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 gegenüber besonders geschützten Arten (§ 7 
Abs. 2 Nr. 13) und in Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 4 gegenüber streng geschützten Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 
14) sowie allen europäischen Vogelarten gelten.  

Die Verbotstatbestände von § 44 Abs. 1 BNatSchG beziehen sich auf: 

• Nr. 1 das Nachstellen, Fangen, Verletzen und Töten, 

• Nr. 2 das Stören, 

• Nr. 3 die Zerstörung von Nist-, Brut- sowie Wohn- und Zufluchtsstätten von Tieren, 

• Nr. 4 und auf die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung der Standorte wild lebender 
Pflanzen (inkl. deren Entwicklungsformen).  

In den Absätzen 2 und 3 des § 44 BNatSchG wird das Besitz- und Vermarktungsverbot be-
stimmter Arten festgelegt. Absatz 4 richtet sich an die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche 
Bodennutzung. 

Für bauliche Fachplanung besonders relevant ist vor allem der § 44 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 
BNatSchG. Tötungs-, Störungs- und Zerstörungstatbestände können sich durch die Beeinträch-
tigungen bei Eingriffen ergeben. 

Bei der Bewertung, ob die Zugriffsverbote im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG eingehalten 
werden, ist (gerade in Bezug auf Vögel) die Tötung dieser bei lebensnaher Betrachtung nicht 
ausschließbar (NUR 2010). Der Tötungs- und Verletzungstatbestand wird nach aktueller 
Rechtsprechung grundsätzlich bereits erfüllt, wenn ein Individuum einer besonders geschützten 
Art getötet oder verletzt wird (Individuenbezug; BVERWG 2008). Die Auswirkungen auf den Er-
haltungszustand der Population erlangen demgegenüber erst bei der Erteilung von Ausnahmen 
und Befreiungen sowie im Rahmen der sog. CEF-Maßnahmen Beachtung (IDUR 2011). Der 
Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot liegt nach dem Urteil des BVerwG v. 
12.03.2008 aber dann nicht vor, „wenn das Vorhaben nach naturschutzfachlicher Einschätzung 
jedenfalls aufgrund von Vermeidungsmaßnahmen kein signifikant erhöhtes Risiko kollisionsbe-
dingter Verluste von Einzelexemplaren verursacht, mithin unter der Gefahrenschwelle in einem 
Risikobereich bleibt, der im Naturraum immer gegeben ist, vergleichbar dem ebenfalls stets ge-
gebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer Art im Rahmen des allgemeinen Naturgesche-
hens Opfer einer anderen Art werden“.  

Das Bundesverwaltungsgerichtes führt ergänzend aus, dass das „auszufüllende Kriterium der 
Signifikanz […] dem Umstand Rechnung [trägt], dass für Tiere bereits vorhabenunabhängig ein 
allgemeines Tötungsrisiko besteht, welches sich nicht nur aus dem allgemeinen Naturgesche-
hen ergibt, sondern auch dann sozialadäquat und deshalb hinzunehmen ist, wenn es zwar vom 
Menschen verursacht ist, aber nur einzelne Individuen betrifft. Denn tierisches Leben existiert 
nicht in einer unberührten, sondern in einer vom Menschen gestalteten Landschaft“ (BVERWG 
2018). In der Praxis werden häufig Prognosen abgegeben, die eine Gefährdung der entspre-
chenden Art mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angeben, wenn nicht eindeutig festgestellt 
werden kann, ob mit der Realisierung eines Vorhabens tatsächlich die Tötung wild lebender 
Tiere der besonders geschützten Arten verbunden ist (IDUR 2011). 

Dabei ist der Verbotstatbestand im Rahmen der Eingriffszulassung generell durch geeignete 
Vermeidungsmaßnahmen, so weit möglich und verhältnismäßig, zu reduzieren (IDUR 2011). 
Bei Betrachtung des Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird in der Recht-
sprechung (NUR 2009) vorausgesetzt, dass es sich in § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG um eine „er-
hebliche“ Störung handelt, die nach der Legaldefinition dann vorliegt, wenn sich durch die 
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Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Eine lokale Po-
pulation umfasst diejenigen (Teil-) Habitate und Aktivitätsbereiche der Individuen einer Art, die 
in einem für die Lebensraumansprüche der Art ausreichenden räumlich-funktionalen Zusam-
menhang stehen. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG „insbe-
sondere“ dann anzunehmen, wenn die Überlebenschancen, der Bruterfolg oder die Reprodukti-
onsfähigkeit vermindert werden, wobei dies artspezifisch für den jeweiligen Einzelfall untersucht 
und beurteilt werden muss.  

Nach einem Urteil des BVERWG (2008) wird das Zerstörungsverbot von Habitaten (und Teil-
habitaten) grundsätzlich individuenbezogen ausgelegt. Es bezieht sich auf einzelne Nester, 
Bruthöhlen, „Lebens- und Standortstrukturen“, die nicht zerstört werden dürfen. Die Zerstörung 
von Nahrungshabitaten fällt im Regelfall nicht unter das Zerstörungsverbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG. 

Freistellung von den Verboten bei der Eingriffs- und Bauleitplanung 
In § 44 Abs. 5 BNatSchG wird festgelegt, dass im Zuge eines genehmigten Eingriffs 
(§ 19 BNatSchG) oder einer zulässigen Maßnahme im Sinne des BauGB ein Verstoß gegen 
das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG und im Hinblick auf damit verbundene unvermeid-
bare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Abs. 1 Nr. 1 nicht vor-
liegt, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Kann die ökologische Funktion nicht erhalten werden, ist diese nach § 15 BNatSchG wiederher-
zustellen. 

Wichtig bei zulässigen Eingriffen ist es, die ökologische Funktion aufrecht zu erhalten oder wie-
derherzustellen (§ 15 BNatSchG). 

CEF-Maßnahmen (measures to ensure the continuous ecological functionality), die in der FFH-
Richtlinie teilweise gefordert werden, sollen den durchgehenden Schutz von artspezifischen Le-
bensräumen (Habitaten) sicherstellen. Hierbei sind bereits vor dem Eingriff Ausgleichsmaßnah-
men notwendig. Diese Maßnahmen gehen über § 15 BNatSchG hinaus, in dem die Ausgleichs- 
oder Ersatzmaßnahme nicht zwingend vor dem Eingriff stattfinden muss. 

Im Folgenden wird nur auf die Arten-/gruppen eingegangen, die grundsätzlich in der Region 
vorkommen und nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG (Arten des Anhang IV der FFH-
Richtlinie und europäische Vogelarten) betrachtungsrelevant sind. Für alle anderen Arten sind 
artenschutzrechtliche Konflikte aufgrund fehlender Wirkzusammenhänge hinreichend sicher 
auszuschließen.  

Für die artenschutzrechtliche Bewertung wurden die Daten des LUBW für das TK-Messtisch-
blatt Nr. 7624 (Schelklingen) hinsichtlich relevanter Vorkommen geschützter Arten ausgewertet. 
(https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/fauna-flora-habitat-richtlinie) 

4.1 Artengruppen ohne Habitatpotenzial 

Für die Artengruppen Gastropoda (Schnecken), Bivalvia (Muscheln), Crustacea (Krebse), Odo-
nata (Libellen), Cyclostomata (Rundmäuler) und Osteichthyes (Knochenfische) besteht im Plan-
gebiet und in der angrenzenden Umgebung kein Habitatpotenzial, da Still- und Fließgewässer 
nicht bzw. nur in ausreichender Entfernung vorhanden sind und kein Wirkungszusammenhang 
zwischen Ort und Art des Eingriffs und ihren Habitaten besteht.  

Ein Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG kann mit hinreichender Sicher-
heit für diese Artengruppen ausgeschlossen werden. 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/fauna-flora-habitat-richtlinie
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4.2 Avifauna 

Gemäß dem beiliegenden avifaunistischen Gutachten konnten im Untersuchungsgebiet (bis 
200 m Radius um den Geltungsbereich) insgesamt 33 verschiedene Vogelarten erfasst werden. 
Acht der Vogelarten wurden als Nahrungsgast bzw. überfliegend eingestuft. 24 Arten wurden 
als Brutvögel eingeschätzt. Sie weisen alle eine starke Bindung an Wald oder Gehölze auf. Es 
handelt sich bei ihnen um weit verbreitete, größtenteils häufige Arten mit günstigem Erhaltungs-
zustand. Planungsrelevante Brutvögel des Offenlandes (insbes. Feldlerche) wurden nicht fest-
gestellt.  
Ein Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG kann für die Avifauna mit hin-
reichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

4.3 Reptilien 

Von den Reptilienarten des FFH-Anhang IV sind im weiteren Untersuchungsraum nur die Zau-
neidechse (Lacerta agilis), die Waldeidechse (Zootoca vivipara) und die Blindschleiche (Anguis 
fragilis) verzeichnet. Innerhalb der geplanten Eingriffsfläche (Intensivacker) sind keine potenziell 
für Reptilien geeignete Habitatstrukturen zu erwarten. Eine Zerstörung von Habitaten kann da-
her mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Der Verbotstatbestand der Zerstö-
rung nach § 44 Abs. 1 (3) BNatSchG tritt aller Voraussicht nach nicht ein. 

Die Waldeidechse ist vor allem an Waldrändern und auf Waldlichtungen im Gestrüpp anzutref-
fen. Ein Vorkommen kann deshalb in den angrenzenden Waldflächen angenommen werden. 
Auf Ackerflächen ist diese Art kaum anzutreffen, so dass innerhalb des Plangebietes das Vor-
kommen von einzelnen Individuen hinreichend sicher ausgeschlossen werden kann. 

Die Blindschleiche bevorzugt vegetationsreiche und mäßig feuchte Biotope in Wäldern oder in 
deren Umfeld. In Siedlungsgebieten findet man sie häufig auf Lichtungen, in Gärten (da häufig 
in Komposthaufen), unter Steinen und Laub. Auf Ackerflächen ist diese Art nicht anzutreffen, so 
dass innerhalb des Plangebietes das Vorkommen von einzelnen Individuen hinreichend sicher 
ausgeschlossen werden kann. 

Die Zauneidechse besiedelt ein breites Biotopspektrum. Dünen, Heideflächen, Steppengebiete, 
Brachflächen, aufgelassene Kiesgruben und Waldränder werden genauso besiedelt wie subal-
pine Gebirgsmatten. Das Lebensraumpotenzial ist aufgrund der Exposition der Flächen und der 
allgemein hohen Verschattung durch die umgebenden Waldbereiche insgesamt gering, so dass 
ein Vorkommen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann. 

Ein Eintreten der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG kann somit hinreichend si-
cher ausgeschlossen werden. 

4.4 Amphibien 

Im weiteren Untersuchungsbereich (TK Blatt 7624) sind gemäß der landesweiten Artenkartie-
rung (LAK) verschiedene Amphibien nachgewiesen. Dazu gehören verschiedene Kröten (wie 
Kreuz- und Erdkröte) und Frösche (wie Laub-, Teich- und kleiner Wasserfrosch) sowie Molche 
(wie Kamm-, Berg- und Teichmolch 

Das Plangebiet weist keine feuchten Bereiche auf, die Amphibien als (temporärer) Lebensraum 
dienen könnten. Ebenso wenig sind Primärstandorte wie Abgrabungsstellen, etc. vorhanden. 
Damit ist das Plangebiet weder als temporärer oder auch dauerhafter oder bedeutsamer Le-
bensraum für Amphibien geeignet. 

Im benachbarten und im Wald liegenden Feuchtbiotop sind verschiedene Amphibien zu erwar-
ten, durch die grundsätzlich verschiedenen Lebensraumbedingungen zur überplanten Ackerflä-
che sind hier aber keine Überschneidungen der Lebensräume vorhanden. 
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Eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung von Amphibien sowie ein Eintreten der Verbotstatbe-
stände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG kann bei Beachtung der o.g. Maßnahmen hinreichend si-
cher ausgeschlossen werden.  

4.5 Säugetiere – Fledermäuse 

Es ist davon auszugehen, dass die Insektenanzahl und -vielfalt im Plangebiet durch die inten-
sive Bewirtschaftung und den Einsatz von Spritz- und Düngemitteln insgesamt gering ist. Eben-
falls gering ist dadurch die Eignung des Gebiets als Nahrungshabitat für Fledermäuse. Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

Die angrenzenden Gehölze und Baumbestände sind als Lebensraum und Leitlinien für Fleder-
mäuse geeignet, so dass von einem Vorkommen von verschiedenen Fledermausarten in den 
umliegenden Bereichen ausgegangen werden kann. Da nicht in die Gehölze eingegriffen wird, 
ist eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung hier auszuschließen.  

Ein Eintreten der Verbotstatbestände der Tötung und Zerstörung gem. § 44 Abs. 1 (1 und 3) 
BNatSchG kann damit hinreichend sicher ausgeschlossen werden. 

Nach Umsetzung des geplanten Vorhabens gewinnt die Fläche vielmehr an Attraktivität als 
Nahrungshabitat für Fledermäuse, da sich der Insektenbestand durch die Entwicklung von ex-
tensivem Grünland (vgl. Punkt 5.1.1) voraussichtlich erhöhen wird.  

4.6 Weitere Säugetiere 

Von den nicht flugfähigen, nach FFH-Anhang IV geschützten Säugetierarten sind vor allem die 
Wildkatze (Felis silvestris) und die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) als potenziell vorkom-
mende und durch das Vorhaben betroffene Arten zu nennen.  

Ein Vorkommen der Wildkatze im Plangebiet kann aufgrund der Habitatausstattung und der um-
gebenden Waldflächen hinreichend sicher ausgeschlossen werden. Die Verbotstatbestände 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG treten nicht ein.  

Die Haselmaus benötigt Waldstandorte oder gut vernetzte Gehölzstrukturen. Da Gehölze und 
Waldflächen an das Planungsgebiet angrenzen, kann ein Vorkommen der Art in diesen Struktu-
ren nicht vollständig ausgeschlossen werden. Im Plangebiet selbst ist aufgrund von fehlenden 
Strukturen nicht mit einem Vorkommen zu rechnen. Da nicht in die Gehölze eingegriffen wird, 
kann ein Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen wer-
den.  

4.7 Schmetterlinge 

Es ist davon auszugehen, dass die Insektenanzahl und -vielfalt im Plangebiet durch die inten-
sive Bewirtschaftung und den Einsatz von Spritz- und Düngemitteln äußerst gering ist. Entspre-
chend gering ist die Eignung des Gebiets als Nahrungshabitat für Fledermäuse. Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass die angrenzenden Gehölze und Baumbestände als 
Lebensraum und Leitlinien für Fledermäuse dienen. Da nicht in die Gehölze eingegriffen wird, 
ist eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung hier auszuschließen.  

Ein Eintreten der Verbotstatbestände der Tötung und Zerstörung gem. § 44 Abs. 1 (1 und 3) 
BNatSchG kann damit hinreichend sicher ausgeschlossen werden. 

Nach Umsetzung des geplanten Vorhabens gewinnt die Fläche vielmehr an Attraktivität als 
Nahrungshabitat für Fledermäuse, da sich der Insektenbestand durch die Entwicklung von ex-
tensivem Grünland (vgl. Punkt 5.1.1) voraussichtlich erhöhen wird.  
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4.8 Käfer 

Die in Baden-Württemberg vorkommenden und nach FFH-Richtlinie geschützten Käferarten 
sind eng an Bäume (wie der Held- und Alpenbock, Scharlach- und Hirschkäfer sowie der Ere-
mit) oder an Gewässerlebensräume (Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer) gebunden. 

Das Plangebiet weist keine entsprechenden Strukturen auf und es wird auch nicht in angren-
zenden Gehölzstrukturen eingegriffen. 

Ein Eintreten der Verbotstatbestände der Tötung und Zerstörung gem. § 44 Abs. 1 (1 und 3) 
BNatSchG kann damit hinreichend sicher ausgeschlossen werden. 

 

4.9 Pflanzen 

Im weiteren Untersuchungsbereich (TK-Blatt Nr. 7624) sind keine Pflanzenarten des FFH-An-
hangs IV verzeichnet. Zudem bietet das Plangebiet aufgrund des hohen Nutzungsdrucks und 
der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung keine geeigneten Habitate für seltene Arten. Ent-
sprechend kann ein Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlos-
sen werden. 
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5 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUM AUSGLEICH DER BEEINTRÄCHTIGUN-
GEN 

5.1 Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen 

Auf Grundlage der Prüfungsergebnisse des Umweltberichts werden folgende Vorschläge für 
Maßnahmen gemacht, die wie folgt als Hinweis oder Festsetzung in die Unterlagen des Bebau-
ungsplanes übernommen werden sollen:  

5.1.1 Festsetzungen 

Biodiversität/Boden/Landschaft 

• M 1: Die Fläche unterhalb der Solarmodule ist als extensives mageres Grünland anzule-
gen und zu entwickeln. Die Neuanlage kann mittels Heumulchaussaat mit autochtonem 
Saatgut, oder aber mittels zertifiziertem gebietseigenem standortangepasstem Re-
giosaatgut aus dem Produktionsraum erfolgen. Dabei ist artenreiches, gebietsheimi-
sches Saatgut der Herkunftsregion Nr. 13 (Schwäbische Alb) oder Nr. 17 (Südliches Al-
penvorland) zu verwenden. Die Frühjahrseinsaat muss bis spätestens 15.05, die 
Herbsteinsaat bis spätestens Anfang Oktober erfolgen. Das Grünland ist durch ein- bis 
zweischürige Mahd oder Schafbeweidung extensiv zu bewirtschaften. Der Einsatz von 
Düngemitteln oder Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig. 

• M 2: In den im Plan dargestellten Flächen ist auf einer Breite von insgesamt 5 m eine 2-
reihige Strauchhecke mit Einzelbäumen 1. oder 2. Ordnung zu entwickeln. Im Bereich 
der Baumpflanzungen kann die Hecke unterbrochen werden, um einen lockeren Ge-
samteindruck zu erreichen. Im westlichsten Teil der Fläche M 2 ist im Bereich der nörd-
lich angrenzenden Ackerfläche und der Lagerfläche eine durchgehende Baum- und 
Strauchhecke zu pflanzen. Der Pflanzabstand zwischen den Reihen soll 1 m, zwischen 
den Pflanzen in einer Reihe 2 m betragen. Es sind heimische Gehölze der Pflanzliste 
(s.u.) zu verwenden. Die Gehölze sind regelmäßig zu pflegen und zu schneiden. In den 
ersten 2 Jahren ist eine Entwicklungspflege durchzuführen, danach alle 5 Jahre eine 
Verjüngung der Strauchpflanzung durch Rückschnitt. Der Einsatz von Düngemitteln oder 
Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig. Die Abstandsvorgaben nach Nachbarrechtsge-
setz sind dabei einzuhalten. 

Pflanzliste 
 
Bäume erster Ordnung 

 Acer platanoides Spitzahorn 
 Acer pseudoplatanus Bergahorn 
 Alnus glutinosa Schwarzerle 
 Fagus sylvatica Rotbuche 
 Fraxinus excelsior Gemeine Esche 
 Quercus petraea Traubeneiche 
 Quercus robur Stieleiche 
 Salix alba Silberweide 
 Tilia cordata Winterlinde 
 Tilia platyphyllos Sommerlinde 
 

Bäume zweiter Ordnung 

 Acer campestre Feldahorn 
 Betula pendula Birke 
 Carpinus betulus Hainbuche 
 Malus sylvestris Wildapfel 
 Populus tremula Zitterpappel, Aspe 



29 

 

Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „PV-Park Ranberg“ 
der Gemeinde Allmendingen 

 Prunus avium Vogelkirsche 
 Pyrus pyraster Wildbirne 
 Sorbus aria Mehlbeere 
 Sorbus aucuparia Eberesche, Vogelbeere 
 Sorbus domestica Speierling 
 Sorbus torminalis Elsbeere 

 
Sträucher 

 Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
 Corylus avellana Hasel 
 Crataegus monogyna Weißdorn 
 Ligustrum vulgare Liguster 
 Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
 Prunus padus Traubenkirsche 
 Rosa canina Hundsrose 
 Rosa multiflora  Vielblütige Rose 
 Rosa rubiginosa Weinrose 
 Rosa spinosissima Bibernellrose 
 Rubus idaeus Himbeere 
 Salix caprea Salweide 
 Salix fragilis Bruchweide 
 Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
 Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
 Viburnum opulus Wasser-Schneeball 

 

• V 1 Anlage von Erschließungsanlagen (Wege, Wendeflächen, etc.) als Schotterstraßen 
mit wasserdurchlässigem Belag 

• V 2: Der Abstand zwischen Modulunterkante und Boden darf 0,65 m nicht unterschreiten  

 

Tiere 

• V 3: Zur Abgrenzung der Photovoltaikanlage erforderliche Maschendraht- oder Stahlgit-
terzaun muss ein Mindestabstand von 20 cm zwischen unterer Zaunkante und Boden 
einhalten.  

• V 4: Zum Schutz der Insekten und Verringerung der Anlockwirkung und Lichtirritationen 
sind für eine evtl. erforderliche Straßen-, Wege- und Außenbeleuchtung insektenfreund-
liche Leuchtmittel mit geringem UV-Anteil (z.B. LED-Lampen: Lichttemperatur max. 
4.100 K) zu verwenden. Zudem sind zur nur solche Lampen zu verwenden, die eine 
Lichtabstrahlung nach oben verhindern (keine Kugelleuchten, o.Ä.).   

 

5.1.2 Hinweise 

Boden  

• Die Versiegelung des Bodens ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.  

• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. 
DlN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. 

Wasser 

• Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist das anfallende Niederschlags-
wasser ortsnah zurückzuhalten, zu versickern oder zu verrieseln. Eine offene 
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Versickerung von unbelastetem und auf dem Grundstück anfallenden Niederschlags-
wasser / Drainagewasser ist genehmigungs- und erlaubnisfrei. 

• Beachtung der VAWS beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. 

Kultur- und sonstige Sachgüter (Bodenfunde) 

• Da möglicherweise mit archäologischen Bodenfunden gerechnet werden muss, ist der 
Beginn aller Erdarbeiten frühzeitig vor Baubeginn dem Kreisarchäologen (Am Schloss-
garten 2, 78224 Singen, 07731/61229 oder 0171/3661323) mitzuteilen. Werden bei Erd-
arbeiten archäologische Fundstellen entdeckt, ist für eine archäologische Rettungsgra-
bung eine öffentlich-rechtliche Investorenvereinbarung mit dem Land Baden-Württem-
berg, vertreten durch das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stutt-
gart (Arbeitsstelle Hemmenhofen, Fischersteig 9, 78343 Gaienhofen, Tel. 07735/93777-
0), abzuschließen, in welcher die Rahmenbedingungen der Rettungsgrabung geregelt 
werden. Dies ist bei der terminlichen Planung des Bauvorhabens zu berücksichtigen. 
Die Kosten einer gegebenenfalls notwendigen archäologischen Rettungsgrabung sind 
vom Vorhabenträger zu übernehmen.  

• Gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz sind auch im weiteren Bauverlauf etwaige Funde 
(Scherben, Knochen, Mauerreste, Metallgegenstände, Gräber, auffällige Bodenverfär-
bungen) umgehend dem Kreisarchäologen oder dem Landesamt für Denkmalpflege zu 
melden und bis zur sachgerechten Dokumentation und Ausgrabung im Boden zu belas-
sen. Mit Unterbrechung der Bauarbeiten ist gegebenenfalls zu rechnen und Zeit zur 
Fundbergung einzuräumen. 

 

5.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Grundsätzlich sind unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter gemäß § 15 
BNatSchG auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt gemäß den Vorgaben des § 1a Abs. 3 BauGB. 
Unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen durch die Umsetzung des Bebauungsplanes er-
geben sich aus der Versiegelung durch Gründungen für die Modultische und Zaunanlage, Stra-
ßenflächen und sonstigen baulichen Anlagen (Trafostationen). Damit geht ein dauerhafter Ver-
lust von Bodenfunktionen sowie ein Verlust von Lebensräumen von Tieren und Pflanzen einher, 
die als erheblich und damit als Eingriff nach § 14 BNatSchG zu bewerten sind. Erhebliche Be-
einträchtigungen für das Landschaftsbild sind zwar nicht zu erwarten, zur allgemeinen Einbin-
dung der Anlage in die Landschaft werden aber nach Westen und Süden Eingrünungen vorge-
sehen 

Da es sich bei dem vorliegenden Verfahren um einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
handelt, werden für die Bilanzierung die projektbezogenen Annahmen zu den Projektwirkungen 
von PV-Freiflächenanlagen auf die Schutzgüter Boden sowie Arten und Biotope herangezogen. 
Weiterhin werden dem „Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung 
von PV-Freiflächenanlagen“, verfasst von der ARGE MONITORING PV-ANLAGEN (2017), weitere 
Hinweise entnommen. 

 

5.2.1 Flächenbilanzierung 

Als Grundlage für die Ermittlung des Kompensationsbedarfs dient die Flächenbilanz der Pla-
nung aus der Begründung zum Bebauungsplan (s. Tabelle 5).  
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Tabelle 5: Flächenbilanz 

 

5.2.1 Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden 

Die GRZ wird für den Geltungsbereich auf 0,6 festgesetzt. Mit einer Überschreitung von 0,2 liegt 
die maximal mögliche durch bauliche Anlagen überdeckte Fläche bei 80% des Geltungsbe-
reichs und damit bei ca. 11,68 ha. Diese Fläche ergibt sich aus der projizierten Fläche sämtli-
cher aufgeständerter und punktförmig gegründeten Photovoltaikmodule, den flächig gegründe-
ten Wechselrichter- und Trafostationen sowie den sonstigen Nebenanlagen.  

Da die Module in einem Mindestabstand zum Boden von mindestens 65 cm aufgeständert wer-
den, gilt der lediglich überschirmte Bereich für das Schutzgut Boden als nicht versiegelte Fläche 
(s. Kapitel zum Schutzgut Boden). Die Gesamtversiegelung liegt laut ARGE MONITORING PV-
ANLAGEN (2017) bei < 5 %. Dazu zählen sowohl die Modulgründungen (Rammpfähle), als auch 
innere Erschließungsanlagen und -wege sowie Nebengebäude (z.B. Trafostationen).  

Aufgrund der konkreten Planung wird für die Bilanzierung der Vorhaben- und Erschließungsplan 
herangezogen. Demnach werden auf einer Fläche von ca. 1.750 m2 Schotterwege angelegt, die 
als teilversiegelte Flächen zu werten sind. Für die 5 Trafostationen werden ca. 150 m2 Boden 
versiegelt. Durch die Rammprofile bei den Pfahlgründungen der Modultische und der Zaunan-
lage werden weitere ca. 2.335 m2 versiegelt. Daraus resultiert eine Gesamtversiegelung von 
4.235 m2, die damit knapp 3 % der Gesamtfläche beträgt. Dies entspricht den üblichen Versie-
gelungsgraden gem. dem genannten Leitfaden. 

 

Tabelle 6: Zu erwartende Flächenversiegelung durch das geplante Vorhaben 

Art der Flächenversiegelung Ausgleichsbedarf in m² 

Maximale Versiegelung durch Modulgründungen, Nebenanlagen 
und Erschließungsanlagen und -wege 

4.235 m² 

 

Für das Schutzgut Boden entsteht ein Kompensationsbedarf für die geplante Zuwegung (Wert-
stufe: 0,67) und die Trafostationen, deren Grundfläche als vollversiegelt zu rechnen ist (Wert-
stufe: 0). Davon sind 5 Stationen geplant, die je 30 m² Gesamtfläche in Anspruch nehmen. Au-
ßerdem werden die punktuell in den Boden gerammten Pfahlgründungen für Module und Zaun, 
die ca. 2 % der überschirmten Fläche in Anspruch nehmen, als vollversiegelt angerechnet (ca. 
2.335 m² der 116.670 m² Modulfläche).  

Für das Gebiet wurde die Bodenwertstufe 2,25 ermittelt. Bei einer versiegelten Fläche von 
4.235 m2 ist als Ausgangswert für die Bilanzierung ein Ökopunktwert von 38.115 heranzuziehen 
(Bodenwertstufe x 4 x Fläche). 

Bei einer Vollversiegelung (Wertstufe 0) von 2.485 m2 und einer Teilversiegelung (Wertstufe 
0,67) von 1.750 m2 stehen nach Umsetzung der Anlage Ökowertpunkte von 4.690 gegenüber. 

Flächentyp Flächengröße 

SO „Photovoltaik“ 14,6 ha 

Davon Maßnahmenfläche gem. § 9 (1) 25 a 
BauGB 

   0,35 ha 

Insgesamt 10,54 ha 
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Insgesamt entstehen durch die Planung ein Kompensationsbedarf von 33.425 Ökowertpunk-
ten. Durch den Überschuss an Biotopwertpunkten aufgrund der festgesetzten Maßnahmen, 
(vgl. Punkt 5.2.2) ist der Kompensationsbedarf des Bodens mit abgedeckt. 

 

5.2.1 Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Arten und Biotope 

Durch die geplante Umwandlung der Ackerfläche in extensiv gepflegtes Grünland ergibt sich 
gemäß der vorgenommenen Eingriffsbilanzierung nach den Vorgaben des LUBW (2005) trotz 
der zu erwartenden Flächenverluste durch Voll- bzw. Teilversiegelungen eine Aufwertung des 
vorhandenen Biotoppotenzials im Umfang von 704.315 Ökowertpunkten (siehe nachfolgende 
Tabelle 7).  

Hinsichtlich des entstehenden Grünlands als Zielbiotop wurden zwischen den Grünlandbestän-
den unter den weitestgehend verschattenden Modulflächen sowie den Zwischen- und Randbe-
reichen unterschieden. Vorliegend werden von den ca. 14,6 ha des Sondergebietes 60 % als 
von den Modulen verschattet angenommen (ca. 8,76 ha). Die übrige Feldfläche (40 %; ca. 5,84 
ha) wird als wenig verschattet angenommen. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, wird der 
ursprüngliche Ziel-Biotopwert von 11 um zwei Wertpunkte auf 9 reduziert.  

Tabelle 7: Bilanzierung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Arten und Biotope 

Biotoptyp-
Nr. 

Bestands-
Biotoptyp 

Zielbiotoptyp 
Fläche 
(m2) 

Biotop-
wert 
(Aus-
gang) 

Bio-
topwert 
(Ziel) 

Kompensa-
tionswert 

37.10 
Acker (in-
tensiv) 

Fettwiese mittlerer Standorte 
(33.43; P1) – mit verschatte-
ten Bereichen (Abzug von 
zwei Wertpunkten)  

130.542 4 9 652.710 

Geschotterte Zuwegung 
(60.23) 

1.750 4 2 -3.500 

Vollversiegelung Rammpfos-
ten und Trafostationen 
(60.21) 

2.335 4 1 -7.005 

37.10 
Intensiv-
grünland 

Fettwiese mittlerer Standorte 
(33.43; P1) – mit verschatte-
ten Bereichen (Abzug von 
zwei Wertpunkten) 

7.350 6 9 22.050 

Vollversiegelung Rammpfos-
ten (60.21) 

150 6 1 -750 

37.10 Acker Feldhecke (41.20) 3.710 4 15 40.810 

Gesamt 
  

  
145.837 

  

  
704.315 

Gemäß der Bilanzierung (Tabelle 5) ergibt sich demnach während des Anlagenbetriebs eine 
Aufwertung um 704.315 Ökowertpunkte.  

5.2.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfs für Landschaftsbild 

Die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds, die mit der Einsehbarkeit der Anlage vom nördlich 
vorbeiführenden Wanderweg gegeben ist, wird durch die festgesetzte Eingrünung und der da-
mit verbundenen Anreicherung des Landschaftsbildes mit natürlichen Elementen ausreichend 
kompensiert. Weitere Maßnahmen sind hier nicht erforderlich. 
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5.3 Kompensationsmaßahmen 

Auf Grundlage der Prüfungsergebnisse des Umweltberichts wurden folgende Vorschläge für 
Kompensationsmaßnahmen gemacht und in die Festsetzungen des Bebauungsplanes über-
nommen:  

- Neuanlage von artenreichem Grünland mit extensiver Pflege bei vollständigem Ver-
zicht auf Düngung und Pflanzenschutzmitteln (Schutzgut Boden, Schutzgut Arten 
und Biotope, M 1) 

- Anlage eine zweireihigen Hecke zur Eingrünung der Anlage im westlichen und südli-
chen Randbereich (Schutzgut Boden, Schutzgut Arten und Biotope, M 2) 

5.4 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

5.5 Zusammenfassung 

Durch die dargestellten und beschriebenen Maßnahmen werden die Eingriffe und erheblichen 
Beeinträchtigungen, die mit dem Vorhaben verbunden sind, vollständig ausgeglichen. Durch die 
festgesetzten Pflanzbindungen werden insbesondere die Eingriffe in den Boden und die Beein-
trächtigungen für Arten und Biotope ausgeglichen. Nach Umsetzung der Maßnahmen kann von 
einer Verbesserung und Aufwertung der betroffenen Schutzgüter ausgegangen werden. 

 

6 GEPRÜFTE ALTERNATIVEN 

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) wurden innerhalb des 
Gemeindegebietes mögliche Standorte für PV-Freiflächenanlagen geprüft und das Plangebiet 
bereits als Sondergebiet für Photovoltaik ausgewiesen. Eine weitergehende Prüfung von Stand-
ortalternativen war deshalb auf Ebene des Bebauungsplanes nicht erforderlich. 

 

7 RISIKEN FÜR GESUNDHEIT, KULTURGÜTER UND UMWELT 

Risiken für den Menschen oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen in Bezug auf Pho-
tovoltaikanlagen sind nicht zu erwarten. Im Hinblick auf den Brandschutz wird die Betriebstech-
nik nicht ungeschützt errichtet und die Erdkabel unterirdisch verlegt. Aufgrund der Entfernung 
zu Siedlungsbereichen oder sonstigen Kulturgütern sind bei Bränden keine Auswirkungen für 
die menschliche Gesundheit zu erwarten. 

 

8 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

8.1 Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren und Hinweise auf Schwierig-
keiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Bei der Zusammenstellung der notwendigen Unterlagen und bei der Auswertung der Grundla-
gendaten traten keinerlei Schwierigkeiten auf. Als Grundlagen dienten u.a. die relevanten Kar-
ten und Texte der übergeordneten Raum- und Fachplanungen sowie die von der Baden-Würt-
tembergischen Landesregierung zur Verfügung gestellten Informationssysteme. Weiterhin wur-
den faunistische Untersuchungen durchgeführt und anhand der Ergebnisse die zu erwartenden 
Beeinträchtigungen insbesondere von geschützten Arten ermittelt. Dabei wurden auch die vor-
handenen Biotoptypen erfasst und diese Ergebnisse ebenfalls als Grundlage für die natur-
schutzfachliche Bewertung des Geltungsbereiches herangezogen. 
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8.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der unvorhergesehe-
nen nachteiligen Umweltauswirkungen 

Auf die gemeindlichen Pflichten nach § 4c BauGB zur Überwachung wird an dieser Stelle hin-
gewiesen. Demnach haben die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund 
der Durchführung des Bauleitplans (vorliegend Bebauungsplan) eintreten werden, zu überwa-
chen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und 
in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Die Behörde nutzt dabei 
maßgeblich die Informationen von Behörden nach § 4 Abs. 3 BauGB, sowie die in diesem Um-
weltbericht empfohlenen Überwachungsmaßnahmen. 

Vorliegend sollte die vorgesehene Entwicklung des Grünlands überprüft werden. Für eine Über-
prüfung der Artenzusammensetzung empfiehlt sich der Zeitraum zwischen dem 3. bis 5. Jahr 
nach deren Herstellung, um gegebenenfalls den Pflegetyp anzupassen.  
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9 ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

Die Gemeinde Allmendingen verfolgt mit der Aufstellung des Bebauungsplans „PV-Park Ran-
berg“ die Planung einer Photovoltaik (PV) -Freiflächenanlage. Das Plangebiet liegt östlich der 
Ortslage von Allmendingen. Die aktuell landwirtschaftlich genutzte Fläche umfasst insgesamt 
etwa 14,6 ha.  

Im vorliegenden Umweltbericht werden die Auswirkungen und die (erheblichen) Beeinträchti-
gungen der Planung auf die Schutzgüter ausführlich ermittelt. Die Ergebnisse dieser Prüfung 
werden im Folgenden kurz erläutert:  

Schutzgut Fläche: Durch die PV-Freiflächenanlage gehen keine besonderen Flächenfunkti-
onen verloren. Die Planung liegt in einem landwirtschaftlich genutzten und von Wald um-
gebenen Gebiet.  

Schutzgut Boden: Die Versiegelung durch Modulfundamente, Erschließungsstraßen und 
Nebengebäude führt in kleinen Teilen des Plangebiets zu einem vollständigen bzw. teil-
weisen Verlust der Bodenfunktionen. Durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen 
werden die bau- und anlagebedingten Beeinträchtigungen des Bodens auf ein unver-
meidbares Maß beschränkt. Die verbleibenden Beeinträchtigungen stellen einen erhebli-
chen Eingriff dar. Über multifunktional wirksame Maßnahmen (Grünlandeinsaat, Eingrü-
nung und Artenschutzmaßnahmen) können die vergleichsweise geringen Beeinträchti-
gungen des Bodens ausgeglichen werden.  

Schutzgut Wasser: Durch das Vorhaben kommt es zu einer geringfügigen Flächenversiege-
lung im Plangebiet. Das Niederschlagswasser wird vollständig im Plangebiet versickert 
bzw. verrieselt und bleibt damit für die Grundwasserneubildung erhalten. Auf besondere 
Sorgfalt im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wird hingewiesen.  

Schutzgut Tiere: Das Plangebiet bietet Tieren aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung nur geringfügig Lebensräume. Besonders geschützte oder empfindliche Tierar-
ten wurden auf der Fläche nicht erfasst. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf 
sind nicht zu erwarten. 
Eine entsprechende Gestaltung der geplanten Umzäunung der Anlage ermöglicht es 
Tieren weiterhin, die Fläche zu durchqueren. Insgesamt verbessert sich durch die An-
lage von Grünland die Habitateignung für Tiere im Plangebiet.  

Schutzgut Pflanzen: Im Plangebiet sind keine Vorkommen von besonders oder europäisch 
geschützten Pflanzenarten bekannt, die durch die Umsetzung der Planung beeinträchtigt 
werden könnten. Da die Artenzusammensetzung von geringer ökologischer Qualität ist, 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts zu erwarten. Insgesamt ver-
bessert sich durch die Anlage von Grünland auch die Habitateignung für Pflanzen im 
Plangebiet. 

Schutzgut Biodiversität: Der ökologische Wert des Plangebiets ist aufgrund des vergleichs-
weise kargen Artenausstattung von Tieren und Pflanzen eher gering. Durch die Anlage 
von Grünland und das Verbot der Verwendung von Düngemitteln und Pestiziden ist eine 
Erhöhung der Biodiversität zu erwarten. 

Schutzgut Klima/Luft: Die Bebauung der Freifläche führt zu einer geringfügigen Verände-
rung des Mikroklimas im Plangebiet. Negative Auswirkungen auf umgebende wärmebe-
lastete Gebiete ergeben sich dadurch nicht. Die Beeinträchtigungen sind damit nicht er-
heblich.  

Schutzgut Landschaft: Das Plangebiet wird durch das Vorhaben technogen überprägt. Um 
die optischen Wirkungen der Anlage auf den Nahbereich und den nördlich der Anlage 
verlaufenden Wanderweg zu begrenzen, ist vor allem entlang der nach Norden und Os-
ten ausgerichteten Randbereiche eine Eingrünung vorgesehen.  

Mensch und seine Gesundheit: PV-Freiflächenanlagen sind während der Betriebsphase 
weitgehend emissionsfrei. Während der Bauphase auftretende Belastungen durch Er-
schütterungen, Abgase und Lärm sind temporär und somit nicht erheblich.  
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Kultur- und sonstige Sachgüter: Bei Bodenarbeiten können archäologische Funde nicht 
ausgeschlossen werden. Es wird auf die Anzeigepflicht bei der zuständigen Behörde 
verwiesen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei Umsetzung der entsprechend dargestellten Ver-
meidungs- und Ausgleichsmaßnahmen alle (erheblichen) Beeinträchtigungen, die durch das ge-
plante Vorhaben für die Umwelt entstehen, auf ein verträgliches Maß reduziert bzw. ausgegli-
chen werden können. Dem Vorhaben stehen unter diesen Voraussetzungen keine essenziellen 
Umweltbelange entgegen.  
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11 ANLAGEN 

Anlage 1: Ziele des Umweltschutzes in den einschlägigen Fachgesetzen 

Schutzgut Zielaussage 

Fläche BNatSchG § 1 - Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebau-
ung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich hat Vorrang vor der 
Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich; Freiräume im besiedelten und sied-
lungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile sind zu erhalten. 
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere die Auswirkungen auf die Fläche 
BauGB § 1a - Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Verringerung 
der Inanspruchnahme von Flächen für die bauliche Nutzung durch Nachverdichtung und 
Maßnahmen zur Innenentwicklung, Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwen-
dige Maß 
LBodSchG § 2 - Begrenzung der Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelungen auf 
das notwendige Maß 

Boden BNatSchG § 1 - Erhalt von Böden, damit sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen kön-
nen  
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere die Auswirkungen auf den Boden … 
BauGB § 1a - Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Begrenzung der 
Bodenversiegelung auf das notwendige Maß 
BauGB § 202 - Schutz und Erhalt von Mutterboden vor Vernichtung und Vergeudung 
BImSchG § 1 - Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
BBodSchG § 1 - Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen; Vermeidung von 
Beeinträchtigungen auf den Boden in seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte 
BBodSchG § 4 - Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und Sanierungspflichten 
BBodSchG § 7 - Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen 
LBodSchG § 2 - Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Boden-
veränderungen, Schutz der Böden vor Erosion und Verdichtung, sparsamer und schonen-
den Umgang mit dem Boden, Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlas-
ten 

Wasser BNatSchG § 1 - Erhalt von Meeres- und Binnengewässer (insb. Natürliche und naturnahe 
Gewässer), einschließlich ihrer natürlichen Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik, und Be-
wahrung vor Beeinträchtigungen; Vorsorgender Schutz des Grundwassers 
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere die Auswirkungen auf das Wasser 
BImSchG § 1 - Schutz der Gewässer vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
WHG § 1 - Schutz der Gewässer als Teil des Naturhaushalts und als nutzbares Gut durch 
eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung  

Klima, Luft BNatSchG § 1 - Schutz von Luft und Klima, insb. Von Flächen mit günstiger lufthygieni-
scher und klimatischer Wirkung (Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaus-
tauschbahnen) 
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere die Auswirkungen auf das Klima 
BauGB § 1a - Durchführung von Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken und 
der Anpassung an den Klimawandel dienen 
BImSchG § 1 - Schutz der Atmosphäre vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
TA Luft – Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkun-
gen durch Luftverunreinigungen, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu 
erreichen 
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Pflanzen, 
Tiere 

BNatSchG § 1 - Schutz von Natur und Landschaft durch die dauerhafte Sicherung der bio-
logischen Vielfalt – Erhalt von wild lebenden Tieren und Pflanzen einschließlich ihrer Le-
bensgemeinschaften und Lebensstätten  
BNatSchG § 19 - Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Um-
weltschadensgesetzes  
BNatSchG § 44 - Zugriffsverbote: Verbot der Tötung von besonders geschützten Tierarten; 
Verbot der erheblichen Störung von streng geschützten Tierarten und der europäischen 
Vogelarten; Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders geschützter Tier-
arten; Beschädigung oder Entfernung von besonders geschützten Pflanzenarten 
LNatSchG § 22 - Sicherung des Erhaltungszustands lokaler Populationen von besonders 
geschützten Tier- und Pflanzenarten inclusive ihrer Lebensräume  
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere die Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen… 
BauGB § 1a - Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (Eingriffsregelung nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz) 
USchadG – gesetzliche Regelungen für Schädigungen von Arten und natürlichen Lebens-
räumen im Sinne des § 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG  
BImSchG § 1 - Schutz von Tieren und Pflanzen vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
WHG § 1 – Schutz der Gewässer als Lebensraum für Tiere und Pflanzen durch eine nach-
haltige Gewässerbewirtschaftung 

Biologische 
Vielfalt 

BNatSchG § 1 - Schutz von Natur und Landschaft durch die dauerhafte Sicherung der bio-
logischen Vielfalt sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes  
LNatSchG § 1 - Vermeidung von dauerhaften Schädigungen an Natur und Landschaft  
LNatSchG §§ 15 und 16 - Schutz von Feldflurkomplexen, Binnendünen und mageren 
Flachland-Mähwiesen, Berg-Mähwiesen und Magerweiden im Außenbereich 
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere die Auswirkungen auf […] die biologische Vielfalt 
BNatSchG § 1 - Ausgleich oder Minderung unvermeidbarer Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft 
USchadG – s. Tiere und Pflanzen  

Landschaft BNatSchG § 1 - Schutz, d.h. Sicherung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft; Si-
cherung von unzerschnittenen Landschaftsräumen, Schutz insb. von Naturlandschaften 
und historisch gewachsenen Kulturlandschaften und Erholungsräumen 
BauGB § 1a - Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) 

Mensch 
und seine 
Gesundheit 

BNatSchG § 1 - Schutz von Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als 
Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künfti-
gen Generationen  
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie 
die Bevölkerung insgesamt; Einhaltung der EU-Immissionsschutzwerte 
BImSchG § 1 - Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Gefahren 
oder erheblichen Belästigungen 
WHG § 1 – Schutz der Gewässer als Lebensgrundlage des Menschen und als nutzbares 
Gut durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung 

Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter 

BImSchG § 1 - Schutz von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umweltein-
wirkungen  
BauGB § 1 Abs. 7 - Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbe-
sondere umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

 

 


